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023 Fortsetzung

.300 Länge von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Länge ab Ab-
setzbecken.

.400 Länge von definitiv eingebau-
ten Leitungen: effektive
Leitungslänge. Formstücke als
Mehrleistung.

.500 Länge von temporären Leitun-
gen: effektive Leitungslänge.
Inbegriffen sind Einrichten,
Vorhalten für die Dauer der
Leistung, Entfernen und Form-
stücke.

024 Ausmassbestimmungen für den
Ein- und Ausbau von Filter-
und Vollrohren.

.100 Länge: effektive Länge vom
Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

025 Ausmassbestimmungen für den
Betrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

.100 Betriebsdauer: Der Betrieb be-
ginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage,
ohne Entsanden und Pumpversu-
che, und endet mit dem letzten
Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum Rückbau.

.200 Energieverbrauch für den Pump-
betrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Zäh-
ler gemessen.

.300 Grundwassermessungen: Grund-
wassermessungen werden
entweder nach effektivem Auf-
wand oder pauschal pro Messung
abgerechnet.
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.400 Länge von definitiv eingebau-
ten Leitungen: effektive
Leitungslänge. Formstücke als
Mehrleistung.


